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E:inwohnergeneinde Solothum 
SonderbalNorschriften zum Gestaltungsplan "Siedlung Steinbil.lgg" van Okt. 1987 
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Wohnzone: W2 gemäss Bau- und Zonenreglerrent der Stadt 
Solothurn vom 13. März/26. Juni 1984. 

Der GP bezweckt im Sinne von§ 44 BauG eine Ueberbauung 
in verdichteter Bauweise mit individuellem Ausbau und 
erweiterbaren Reiheneinfamilienhäuser und Wohnungen. 

Die Situierung der Bauten erfolgt gemäss Volumen-Richt 
projekt. Die Lage und max. Abmessung der Bauten ist 
mittels Baulinien für ober- und unterirdische Bauteile 
begrenzt. 

Die Gestaltung der Baukörper hat architektonisch ein 
heitlich zu erfolgen. 

Die Struktur der Reihenhäuser erlaubt es, den "Standard 
ausbau" zu erweitern. Diese Erweiterungen sind ohne pri 
vatrechtliche Dienstbarkeiten im Rahmen des Gestaltungs 
planes möglich. Sie sind terminlich unabhängig vom Nachbar 
realisierbar. In Form, Abmessung und Materialwahl sind sie 
im Sinne des Richtprojektes den Standardbauten anzupassen. 

Gemäss W2 mit folgenden Ausnahmen: 
- Ost- resp. Nordfassade Kopfbau max. 8.5 m 
- Attikageschosse auf einer ganzen Fassadenbreite zulässig. 

Die Ausnützungsziffer beträgt max. 0.45 (Vollausbau) 

Vom Ufergehölz entlang dem St. Katharinenbach ist ein 
Bauabstand von 4 m (von den Stöcken aus gemessen) 
einzuhalten. 
Zwischen dem "Standardausbau" der Reihenhäuser entlang 
Steinbruggstrasse ist ein minimaler Gebäudeabstand von 
6.5 m, zwischen den Erweiterungsbauten ein solcher von 
2,0 m einzuhalten. 

Die Lage der Autoabstellplätze, sowie die Ein- und Ausfahrten 
sind im Gestaltungsplan verbindlich festgelegt. 
Die Einstellhalle ist auf dem Niveau des Untergeschosses 
innerhalb der Baulinien realisierbar. Sie darf das gew. 
Terrain max. 1.5 m überragen. 
Entlang der Steinbruggstrasse sind gestaltete Parkplätze 
möglich. Die Anzahl Abstellplätze richtet sich nach§ 42 
des KBR. Mindestens die Hälfte der Parkplätze sind unter 
irdisch zu erstellen. 
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10. Ulgebllllgsgestaltung 

11. Gartenmauem und 
Einfriedungen 

Freihaltezone St. Katharinenbach: 
Naturnahme, möglichst unveränderte Bepflanzung 
und Gestaltung. + 
Terrainveränderungen sind bis max. - 30 an zu 
lässig. Freihaltezone Aare: Naturnahe zurückhal 
tende Bepflanzung und Gestaltung. Grossflächig, 
gleichmässige Terrainanpassung vom Uferweg bis 
zum Gebäude auf die max. Höhe von 428.80. 
In den Freihaltezonen bleibt§ 32 NHV (Verord 
nung über den Natur- und Heima.tschutz) vorbehal 
ten. 
Grünbereich mit privater Gartengestaltung: 
Individuell. 

) 

12. Etappienmg 

13. Oeffentliches Fusswegrecht 

14. Ausnalnen 

Vom Regierungsrat durch heutigen 
Beschluss Nr. 318'. genehmigt. 
Solothurn, den 24. OK!. 1988 

Der Staatsschreiber: 

Zwischen den zusarrmengebauten Wohneinheiten sind 
im Sinne der richtungsgebenden Eintragung im GP 
Mauern von max. 8 m Länge und max. 2 m Höhe in 
harten Materialien möglich. 
Entlang der Steinbruggstrasse ist eine einheit 
lich gestaltete Einfriedung gemäss städt. Bau 
und Zonenreglement zulässig. Eine Einfriedung 
des Grünbereiches mit privater Gartengestaltung 
ist gegenüber der Freihaltezone nur mittels Grün 
pflanzungen zulässig. 
In der Freihaltezone sind mit Ausnahme eines 
Weidezauns keine Einfriedungen zulässig. 

Die Ueberbauung kann in Etappen erfolgen. 

Entlang dem St. Katharinenbach ist für die 
Allgemeinheit ein öffentlich rechtliches Fussweg 
recht sichergestellt. 

Die Baukorrmission kann geringfügige Abweichungen 
von einzelnen Bestirrmungen dieser Vorschriften 
sowie vom Gestaltungsplan hinsichtlich Stellung 
und Ausmass der BAuten bewilligen, wenn der 
Charakter der Ueberbauung nicht beeinträchtigt 
wird, die Ausnützung nicht erhöht wird und keine 
öffentlichen und schützenswerten privaten In 
teressen verletzt werden. 

~iruwonnergeme!noo der Stadi Solothurn 
Der Stadtsdvelber - 


